
Begründung

zum

Bebauun g sÞ lan "Herrnanngr¡e uerfr der ortscemeinde Eßr¿eiler -Teil. A-

I. Allgeneines
!íachde¡ in der ortsgeareinde Eßweiler ein Bedarf an BaupläÈzen beetehÈ, hac der
rirtsgenoeinderaÈ Eßweiler in eeiner SiÈzung am 30. Måirz 1977 beschlossen, Teile
der Ge'¿annen "Herlmanns'nauer" und "Bergwiesentt als Bebauungsgebiet auszuweisen.
Die Ausueisrmg diesee Bebauungsgebietes ara nördlichen 0rtsrancl stel.lt eine
organische 8tädtebautiche Entr.¡icklung dar, wobei die bestehende orcsrandlage
abgerundet wird. Die ortsgeneinde Eßweiler hat sich für dieses Bebauungsgebiec
entschieden, da sich das Gelände in das bescehende Siedlungsgefüge guÈ einordnet
r¡r¡d sich auf Grund der topographischen und reizvollen landschafrlichen Lage zur
Bebauung anbielet. A11e Grundstücke in diesern Gebiet stehen berei¡s ino Eigentum
Cer Ortsge¡¡einde.

An sonsËiger Srelle ist innerhalb der Genreinde kein geeignetes Gelände ¡ilr eine
h¡ohnbebauun g vorhanden,
Oas Sebauungsgebiet i8t günstig und unproblenratisch zu erschließen und kann - so-
fern eg e¡fcrcerlich werden sollte - jederzeit crweitert r,¡er,jee.
Die verkehrsanbindung der llaupterschließungsstraße des BebauungsgebieÈes en das
übergeordnete Straßennetz Ísc problemlos und ohne höhere finanzielle hufr¿¡.ncluagen
dglich. Auch die Ver- und [ntsorgungsleitungen eind kogtengünstig zu verlegen"
)ie Enteorgung verursachÈ auf Grr¡nd der Di¡r.ensionen dea vorhandenen und zur Ab-
leitr.rng auße¡haLb dee c,€bietes dienenden Abvassersystems keine wesenilich tech-
nischen veränderungen. Die waeserversorgung und deren Druckverhältnisse sind für
d'ieses cebiet síchergestellt, nachdenr dic Cenneinde nunnehr an den Wasserver-
Eorgungsverband Westpfalz angeschlossen ist.

Vorgesehen isc ein Dorfgebiet (¡CI; $ 5 BaunuÈzungsverordnung) miÈ offe-r.er Baur¡eise,
das aich r¡oncittelbar âñ die bestehende Ortelage anschließt und sich der vorhar¡ci.i¡;r¿n
Crtsbebaur:r: g anpaßt .

2. Flächensrößc

Der räunliche Geltungsbereich des Bebauungsgebietes -Teil. A- urnfaßt ca. t,30 ha
nit ca. 12 Bauplätzen und ca. l7 l{ohneinheiten.
Ðie F1äche des zu einem spät,eren Zeitpunkt evt,1. aufzustellenden Bebauungsplanei
ia "Teilgebiet B" beträgc cao 016 ha und soll ca. 8 Baupläcze ¡nit ce. 12 wohnein-
heiten ausweisen.
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3. Übe re ins t ir¡rnrns ¡nit den Zielen des resionalen Rau¡nordnungsplanes, der Nahbe-

reichsunrersuchung r¡nd des FlächennuÈzungsplanes

Der Bebauungsglan ist in iJbereinsÈirmrrung mit den ZíeLen dee regionalen Raunordnungs-

planes liestpfalz sowie der Nadhbereichsuntersuchung für die Verbandsger"reinde i,Jolfstein

und des daraus entwickelten Entn¡rfs des genneinsamen FlächennuÈzungsplanes der

Verbandsgemeinde l.folfsteín ausgearbeitet worden.

Der Zweck r¡nd das Planungsziel des Bebauungsplanes stehen sonrir ui¡ den Zielcn der

RaunorCnr¡ng uod Landesplanung in Einklang (nach der Nahbereichsuntersuchr:rrg anzu-

strebeode Funktion der Ortsgeæinde Eßr¿eiler: Wohnen, Landwirtschaft und Erholung)

Die liahbereichs¡$Eersuchr:ng ist iozr.¡ischeu abgeschlossen. Der Flächer¡nutzr¡r¡gsplan

liegt in Entç'urf vor. Darin sind die Flächen dieses Bebauungsplanes (ca" l'3O ha)

auegeviesen.

p¡ni ¡ dürfte der in der Geneinde auftretende Bauflächenbedarf für die nächsten

Jahre (nit feil B bis etwa l99O) gedeckt r¡erden können. Bestimnur,gsfalttoren für
dieseo Bauflächenbedarf sind die künftige Einwohnerzahl, die zu er'.rar¡ende

Änder.ung der Belegungsdichte (Personen pro liohneinheit) und die örtliche tsau-

substanz, soweit sie auf Grund dee Bauellers erneuerungebedürftig is¡ und $¡egen

zu enger BausErukÈur in denr Ortskern zun Teil durch Neubauten auf Neu5lugrund-

s¡ücken i¡o Bebauungogebiet er6etzt ç¡erden muß. Für die Ortsgeneinde Eßueiler

ist ein leichter Bevölkerungsrückgang von 649 Einwohnern (27.5. !970) euf 612

Linr¿ohn¿r (31.¡2.¡975) zv verzeíchnen. Jedoch eeichnet sích eine St.agnation

der Bevölkerungsentwicklung ab. Die Belegungedichte beträgt 2,7 Petsonen je

'*¡ohneinheit. Etua 49 7 der vorhandenen Wohngebäude sind vor 1900 erbaut.

Der hohe Bes¡and sn i¡beralterten l.Iohngebäuden, die überwiegend in der beengten

und sanierungsbedürftigen Ortslage st,ehen, genügen bezüglich der Wohnqualität

den heucigen Anforderungen nicht mehr.

.Àuch ist eine geordnete innerörtliche städtebauliche Entwicklung auf Grund der

sËark eingeengten landr¿irtschaftlich geprägt,en St,ruktur und Bausubstanz nichL

nög1ich, sodaB L'egen der hieraus result,ierenden Abwanderung, vor aLlem junger

bauint,eressieïter Einr¿ohner, nit der Bereitstellung von Wohnbaulandflächen

enÈge gengetreten werden muß.

Da derzeit in dern ausgewiesenen Bebauungsgebíet, ItJettenbacherstrâße'r u¡¡d auch

inaerhalb der 0rtelage keine freien Bauplätze ¡nehr zur Verfügung sEehen und mehrere

ìiachfragen nach BaugrundsÈiicken vorliegea, íst ein Zurückstel.len dieses Bebauungs-

planes bis zur Rechtekraft des Flächennutzungsplenes nicht zu vert.reten.

.{ußerdem handelt es sich bei der OrtogeneinCe Eßw¿il.er um eine kleÍn.e GetuinCe

(2.2t.595 L,inr¿ohner) nit geringer Siedlungstätigkeit, sodaß nach $ 2 Abs" 2 BBaUG

ebenfalts ein Bebauungsplan aufgestellt werden kann, ohne deß ein Flächennutzungs-

plan vorhanden ist. Ðies ist inebesondere der Fa1l, weil der Bebauungsplan allein



ausreicht, die etädtebauliche Encv¡icklung, zu ordnen.

Durch die vorhandene bauliche Situation innerhalb des Orces und durch den Ankauf

der gesanten Grundstücke im Bebauungegebiet sind für den Bebsuungsplanbereich eo

weitgehende Verfestigungen in rechtlicher und tateächlicher Hinsicht vorhanden,

die auch ír¡ Flächenûutzr¡ogsplan in ihren Grundzügen besËehen bleiben, sodaß es

hinsichtlich dieser bereite fescliegenden Elementen zu keiner anderen Entwicklungs-

rnöglichkeit ko¡nen kann, als der Bebauungsplan sie daretellt.

Schlieglich soll der Bebauungsplan aufgestellt r¡erden, bevor der Flächennutzungsplan

rechtskräftig ist, da dringende Gründe es erfordern und der Bebauungsplan der beab-

eichrigten sÈäd¡ebaulichen Engwicklung des Geneindegebietes nicht entgegensteht.

In der Ge¡neinde besteht ein großer Baulandbedarf, der dringend befriedigt werden

u.r8, weil Baubeverber aue der Ge¡æinde kein Bauland finden und danit das not'!¡endige

Bauen nicht erfolgen kann bzw. die betreffenden BauíntereBsenten sich nach Bauland

^r, "rrderen 
Geæeinden umgehen. Deshalb eol1 das Baugebiet unverzüglich erschlossen

werden. Dies erscheint auch wegen der durch den Ankauf des gesanten Geländes auf-

gebrachten hohen finaoziellen Mittel dringend geboten.

4. Ordnunq des Grr:nd und Bodens

Zur OrCnung dee Grund und Bodeng (Sildung der Baugrundstücke) Íst eine freiwÍllige
Unlegung vorgeseheo.

Hierbei werden die Flächen des Gemeinbedarfe in das EigenÈum der Geneinde überführt.

5. Erschlie8uog des Baugebietes

Das Bebauungsgebiet wird von der L 372 aue über den l^tirtschafterteg "Zun Segelf lug-

platz" erschlossen. Von diesem r¡ird eine ca. 130 m lange Stichetraße nit ['Iende-

þ¿'rrne¡ in nordwestlicher Richtr.rng hergestellt.

Jie Ver- r¡nd EntsorgungeleiÈungen für das Plangebiet r.¡erden an die ín Wirtschaf cs-

r"eg "Zr:n Segelf lugpLaEz" vorhandenen Leitungen angeschlossen.

Die überschlägigen Kosten der Erechließungsrnaßnahme betragen:

a) Herstellung der Straße

b) Herstellung der Straßenbeleuchtungsanlage

c) Verlegung der Abr¡asserleitungen (Kanalieation)

d) Verlegung der Wasserleitungen

Erschl ie ßungskos ten ine ge samt

gq.

ca.

ca.

ca.

I10.000,-- DM

lo.oo0r-- DM

¡50.O0Or-- DM

50.ooo.-- Dl,f

ce. 320.O00,-- DU

Zur Deckung dieses Aufr¿andes r.rerden von den Eigentümern der in Frage kormenden

Grundstücke Beiträge nach den jeweí1s geltenden Beitragssatzungen erhoben, das

sind z.Zt.r
a) für die Straße mi¡ Gehr¿agen und Straßenbeleuchtung: 9O Z

b) für die K¿nalisation (Kanalbaubeitrlige): 70 7

c) für die l.lasserleiÈung (Wasserleitungsbeiträge): 70 f
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Zur Fia¿nzierung des G€r€indeanteils ín Höhe von cao l2.OOOr-- DM filr die Straßen-
herstellr.¡ag eoll ein Darlehen aufgenotrrn€n werden.

Auch die auf die Verbandsgeæinde l.rolfstein entfallenden anteiligen Kosten in Höhe

von ca. 60.OOOr-- Dì{ für die Verlegung der Kanaligations- und Wesserleitungen
serdea mit Darleheu finanzíett.

6. Zeitpla¡r und Reihenfolge der zu treffenden Maßnahmen

Zur Ven¡irklichrog dee Bebauungsplanes werden folgende Maßnahmen getroffen:

a) Die Vermessung des Bebauungsgebietes in l,lege der freiwilligen Baul.andr¡mleggng

ist bereits bein vermeee¡¡tgsamt Kusel beantragt. Sie so11 umgehend durchge-
führt ererden.

b) Die Trasse im Bebauungsgebiet für die straße ist bereits angelegÈ.

',) Nach der Veræsst¡trg werdeu unverzilglich die l.lasser- und Kanalleitunger: (Haupt-
leitungen r¡nd Hausaueehlüsse) verlegt und die Straße nic der Straßenbeleuchtungs-
anlage hergesÈellÈ.

Eßweiler, den 6. JunÍ lgBO
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